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  Fassung 2011-11 

 

KTA 1301.1 

Berücksichtigung des Strahlenschutzes der Arbeitskräfte  
bei Auslegung und Betrieb von Kernkraftwerken 

Teil 1:  Auslegung 

Vorbemerkung 
Der Kerntechnische Ausschuss (KTA) beabsichtigt, die zurzeit in der Fassung 1984-11 vorliegende Regel 
KTA 1301.1 zu ändern. Der Entwurf dieser Änderung wird hiermit der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnah-
me vorgelegt, damit er erforderlichenfalls verbessert werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass die endgülti-
ge Fassung von dem vorliegenden Entwurf abweichen kann. 

Änderungsvorschläge sind innerhalb einer Frist von drei Monaten, 
beginnend am 1. Januar 2012, 

bei der Geschäftsstelle des Kerntechnischen Ausschusses beim Bundesamt für Strahlenschutz, Postfach 10 01 49, 
38201 Salzgitter, einzureichen. 

  Frühere Fassung dieser Regel: 1984-11 (BAnz. Nr. 40a vom 27. Februar 1985)  

Änderungsentwurf 
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Grundlagen 

(1) Die Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) 
haben die Aufgabe, sicherheitstechnische Anforderungen 
anzugeben, bei deren Einhaltung die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage (§ 7 
Absatz 2 Nr. 3 Atomgesetz - AtG -) getroffen ist, um die im 
AtG und in der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) festge-
legten sowie in den „Sicherheitskriterien“ und den „Störfall-
Leitlinien" weiter konkretisierten Schutzziele zu erreichen. 

(2)  Die Regeln der Reihe KTA 1301 beinhalten schutzziel-
orientierte Anforderungen an die Auslegung von Kernkraftwer-
ken und organisatorische und technische Maßnahmen, die 
zum Schutz der im Kernkraftwerk tätigen Personen vor Strah-
lenexposition als notwendig angesehen werden und stellen 
Forderungen zur Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf 
und Arbeitsumgebung. Hierbei wird § 6 StrlSchV im besonde-
ren Maß Rechnung getragen. 

Zur Reihe KTA 1301 gehören: 
Teil 1: Auslegung und 
Teil 2: Betrieb 

  

1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Regel ist bei der Planung von Gebäuden, Syste-
men und Komponenten innerhalb des ständigen Kontrollbe-
reichs und des daran angrenzenden Teils des Hygienetrakts 
von Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktor anzuwenden. 

(2) Die Anforderungen betreffen sowohl den bestimmungs-
gemäßen Betrieb (Abschnitt 3 bis 8) als auch Störfälle (Ab-
schnitt 9). 

 

2 Begriffe 

(1) Hygienetrakt 
Der Hygienetrakt im Kernkraftwerk umfasst alle Räume des 
Ein- und Ausgangs des ständigen Kontrollbereichs, die die 
erforderlichen Einrichtungen zur Kontrolle enthalten, z. B. 
Kontrollbereichspforte, sowie zur persönlichen Reinigung des 
Personals und für die Ausgabe von Arbeits- und Schutzklei-
dung dienen. 
Im innerhalb des Kontrollbereichs liegenden Teil des Hygiene-
trakts befinden sich Umkleideräume, Wäschebereitstellung, 
Duschen und Waschräume für die den Kontrollbereich verlas-
senden Personen. 
Im an den Kontrollbereich angrenzenden Teil des Hygiene-
trakts (Überwachungsbereich) befinden sich Aufenthalts- und 
Umkleideräume, Waschräume und Duschen sowie Toiletten. 

(2) Montageöffnung 
Montageöffnung ist eine Öffnung (z. B. Luke, Setzsteinwand, 
Tür) für den Ein- und Ausbau einer Komponente oder eines 
Bauteils. 

(3) Kontrollbereichspforte 

Die Kontrollbereichspforte besteht aus  
a) dem Kontrollbereichseingang mit den Einrichtungen zur 

Kontrolle der Zutrittsvoraussetzungen und der Ausgabe 
der direktablesbaren Dosimeter und 

b) dem Kontrollbereichsausgang mit den Einrichtungen zur 
Personenkontaminationskontrolle und Rücknahme der di-
rekt ablesbaren Dosimeter mit Dosiserfassung. 

Der Arbeitsplatz des Überwachungspersonals an der Kontroll-
bereichspforte kann im Kontrollbereich oder im Überwa-
chungsbereich liegen. 

3 Räume des Kontrollbereichs und des Hygienetrakts 
H i n w e i s :  
Mit Kontrollbereich wird im Kernkraftwerk ein Bereich mit kontrol-
liertem Zugang bezeichnet, der alle Bereiche umfasst, in denen 
die effektive Dosis der beschäftigten Personen gemäß Definition 
in der StrlSchV an einzelnen Stellen 6 mSv/a überschritten wer-
den kann. 

 

3.1 Allgemeine Anforderungen 

3.1.1 Raumklassifizierung 

Für die Planung der Räume ist eine Klassifizierung nach 
DIN 25440 vorzunehmen. 
 

3.1.2 Raumanordnung 

(1) Der Zugang zu Räumen soll über Verkehrswege (im 
Sinne der ArbstättV, 1.8) erfolgen können. 

(2) Die Räume, die nicht über Verkehrswege erreicht werden 
können, sind grundsätzlich so anzuordnen, dass der Zugang 
zu ihnen nur durch Räume erfolgen kann, die höchstens zur 
selben Raumklassen gehören. Ausnahmen sind zulässig, 
wenn vom Durchgang allein kein nennenswerter Anteil zur 
Strahlenexposition erwartet wird. 

H i n w e i s :  
Festlegungen zum Transport radioaktiver Gegenstände im Kern-
kraftwerk werden in KTA 3604 getroffen, Festlegungen zu Ret-
tungswegen in KTA 2101.1 (im Änderungsverfahren). 

 

3.1.3 Raumauslegung 

3.1.3.1 Zugangsöffnungen 

(1) Zugangsöffnungen (z. B. Türen, Durchschlüpfe, Decken- 
und Bodenluken oder Druckluken) zu Räumen sind grundsätz-
lich so auszulegen, dass sie nicht die Raumklasse des bei 
Zugang davor liegenden Raums bestimmen. Ausnahmen sind 
dort zulässig, wo der davor liegende Raum überwiegend dem 
Zugang dient. 

H i n w e i s e :  
(1) Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise  
a) geeignete Anordnung relativ zu den strahlenden Komponen-

ten, 
b) Labyrinthe (Strahlenfallen), 
c) Strahlenschutztüren und 
d) Setzsteinwände. 
(2) Anforderungen an Personen- und Materialschleusen wer-
den in KTA 3402 und KTA 3409 geregelt. 
 

(2) Ferner sollen Zugangsöffnungen so angeordnet werden, 
dass die Arbeitsorte im Raum durch Bereiche möglichst gerin-
ger Ortsdosisleistung erreicht werden können. 

(3) Zugangsöffnungen sind ferner so groß zu gestalten, dass 
die bei der Planung bereits als erforderlich abzusehenden 
Hilfsmittel (z. B. Pressluftatmer, Werkzeug, Transportmittel) so 
wie voraussehbar auszutauschende Verschleißteile an den 
Einsatzort gebracht werden können (siehe Tabelle 3-1). 

(4) Zugangsöffnungen dürfen nicht vermauert werden. Das 
Verschließen von Zugangsöffnungen mit montierbaren Wän-
den (z. B. aus Setzsteinen oder Platten) ist nur bei solchen 
Räumen zulässig, die nicht mehr als einmal im Jahr begangen 
werden sollen. 
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Zugangsöffnungen Lichte Breite Lichte Höhe 

Türen gemäß ASR A 1.7  

Durchschlupf 0,60 m 1,40 m 

Decken- oder 
Bodenluke 

0,70 m 0,60 m 
(0,80 m) 1)

Druckluke 0,57 m 1,40 m (Unter-
kante 0,25 m 
über Boden) 

1) Mindestmaße bei Verwendung von schwerem Atem-
schutz, wenn eine Luftversorgung über Schlauchlei-
tungen aus Gründen z. B. der Länge nicht möglich ist. 

Tabelle 3-1: Mindestmaße für Zugangsöffnungen 

3.1.3.2 Montageöffnungen 

Montageöffnungen sind so anzuordnen und zu bemessen, 
dass der Aus- und Einbau kontaminierter oder aktivierter 
Komponenten oder Bauteile unter Berücksichtigung der not-
wendigen Montageeinrichtungen und Abschirmungen (siehe 
auch 4.1.2 (2)) möglich ist. Dabei sind auch die Gesichtspunk-
te der Dosisminimierung hinsichtlich des Transportwegs zu 
berücksichtigen. Die Montageöffnungen sollen so gestaltet 
werden, dass die Festlegungen der Raumklassen in den an-
grenzenden Räumen nicht beeinflusst werden. 
 

3.1.3.3 Wanddurchführungen 

Wanddurchführungen sollen so ausgelegt werden, dass die 
Festlegungen der Raumklassen in den angrenzenden Räu-
men nicht beeinflusst werden. 

H i n w e i s :  
Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise 
a) schräg geführte Schlitze und Wanddurchführungen, 
b) Abdeckungen oder Bleiwollpackungen für Wanddurchführun-

gen und 
c) Anordnung außerhalb des allgemein zugänglichen Bereichs 

(z. B. unter der Decke). 
 

3.1.3.4 Wände, Abschirmung 

(1) Räume müssen so abgeschirmt werden, dass höchstens 
20 % der Ortsdosisleistung, bezogen auf die obere Raumklas-
sengrenze, durch Einstrahlung aus Nachbarräumen hervor 
gerufen wird.  

(2) Folgende Stellen sind so abzuschirmen, dass eine Orts-
dosisleistung von 3 µSv/h nicht überschritten wird: 
a) Arbeitsplätze, die erwartungsgemäß mehr als 1000 h im 

Jahr besetzt sein werden (z. B. Leitstand der Abwasser-
aufbereitungsanlage, Kontrollbereichspforte), 

b) Hygienetrakt (siehe 3.2) und 
c) Erste-Hilfe-Raum (siehe 3.3). 

(3) Teile von häufig begangenen Verkehrswegen (z. B. 
Hauptflur im Hilfsanlagengebäude) sind so abzuschirmen, 
dass im allgemein zugänglichen Bereich des betrachteten 
Raums bis zu einer Höhe von 2 m über den Begehungsebe-
nen die Ortsdosisleistung 10 µSv/h nicht übersteigt. 
 

3.1.3.5 Bodenbelastbarkeit 

(1) Bei der Auslegung von Verkehrswegen hinsichtlich ihrer 
Belastbarkeit sind die vorgesehenen Transportmittel ein-
schließlich der bei Montage und Betrieb zu erwartenden Las-
ten mit erforderlicher Abschirmung zu berücksichtigen. 

(2) Ist im Abstand 0,5 m von einer Komponente eine Orts-
dosisleistung größer als 1 mSv/h zu erwarten, so sind Böden, 
Bühnen und Decken hinsichtlich Belastbarkeit grundsätzlich so 
auszulegen, dass zusätzliche Abschirmungen errichtet werden 
können. Hierzu ist auf maximal 3 m Länge an ungünstigster 
Stelle eine Linienlast von 10 kN/m anzunehmen. 

(3) Von der Belastbarkeit nach (2) darf abgesehen werden, 
wenn eine Abschirmung wegen hinreichender Trennung der 
Komponenten sichergestellt ist. 

(4) Bei Auslegung der Böden und Bühnen gegen dynami-
sche Belastungen brauchen Zusatzabschirmungen grundsätz-
lich nicht berücksichtigt zu werden. Ausgenommen sind solche 
längerfristig aufzustellende Zusatzabschirmungen, bei denen 
aufgrund eines Versagens der Böden und Bühnen 
a) während des Leistungsbetriebs eine Beschädigung sicher-

heitstechnisch wichtiger Komponenten möglich ist oder 
b) bei Arbeiten während abgeschalteter Anlage eine weitere 

benötigte Redundanz als die, an der gearbeitet wird, be-
schädigt werden kann. 

(5) Die Böden von Abfalllagern, die nicht fernbedienbar 
beschickt werden, sowie Böden der heißen Werkstatt, des 
Dekontaminationsraums und des Stauraums für Bauteile und 
Komponenten sind auf maximal 5 m Länge für eine Linienlast 
von 10 kN/m auszulegen (siehe KTA 3604). 

(6) Die Belastbarkeit der Böden und Bühnen ist örtlich zu 
kennzeichnen. 
 

3.1.3.6 Raumbemessung 

(1) Räume sollen so bemessen sein, dass Instandhaltungs-
arbeiten zügig durchgeführt werden können. Dabei sind die 
Abschirmung der Komponenten sowie erforderliche Zusatzab-
schirmungen (siehe auch 4.1.1 und Abschnitt 7) und weitere 
Voraussetzungen zur Arbeit (z. B. Vollschutzkleidung) zu 
berücksichtigen. 

(2) Es ist darauf zu achten, dass für das Absetzen vorüber-
gehend ausgebauter Komponenten und Bauteile und der dazu 
erforderlichen Strahlenschutzmaßnahmen ausreichender Platz 
in der Nähe der Ausbaustelle vorhanden ist (siehe auch 4.1.1 
(5)). 

(3) Zur vorübergehenden Lagerung ausgebauter Komponen-
ten und Bauteile sind gemäß KTA 3604, 5.1 ein Stauraum 
oder entsprechende Abstellflächen, die die gleichen Anforde-
rungen erfüllen, vorzusehen. 
 

3.1.4 Raumausstattung 

3.1.4.1 Oberflächen 

(1) Die Wände, Decken und Böden von Räumen im Sicher-
heitsbehälter sind mit einer leicht dekontaminierbaren Oberflä-
che zu versehen. Räume des Kontrollbereichs außerhalb des 
Sicherheitsbehälters, in denen druckführende Systeme mit 
radioaktiven Flüssigkeiten vorhanden sind, sind in gleicher 
Weise zu behandeln. In Räumen des Kontrollbereichs außer-
halb des Sicherheitsbehälters, in denen mit offenen radioakti-
ven Stoffen umgegangen werden soll, genügt eine leicht de-
kontaminierbare Oberfläche bis zu einer Höhe von 2 Meter. 

H i n w e i s :  
Anforderungen an Verfahren zur Prüfung und Bewertung der De-
kontaminierbarkeit von radioaktiv kontaminierten Oberflächen sind 
in DIN 25415-1 und DIN 55991-1 enthalten. 

(2) Der Fußboden des Hygienetrakts sowie ein Sockelbe-
reich der Wände bis zu einer Höhe von 10 cm ist innerhalb 
und außerhalb des Kontrollbereichs leicht dekontaminierbar 
auszuführen. 
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(3) Die Beschichtungen sind insbesondere bei Böden von 
Verkehrswegen fugenlos, wasserdicht und ausreichend druck-
fest und verschleißarm auszuführen. 
 

3.1.4.2 Raumentwässerung 

(1) In den Aufstellungsräumen für Komponenten, die radio-
aktive Wässer führen, sollen grundsätzlich Raumentwässe-
rungen zum Gebäudeentwässerungsbehälter (Gebäudesumpf) 
vorhanden sein. Durch ausreichendes Bodengefälle ist dafür 
zu sorgen, dass freigesetzte Wässer zur Raumentwässerung 
hin gezielt abgeleitet werden. 

(2) Eine Raumentwässerung von Behälterräumen ist dann 
nicht erforderlich, wenn der Raum als wasserdichte Wanne 
ausgebildet ist und die Wanne das Volumen des größten im 
Raum befindlichen Behälters aufnehmen kann. Dabei dürfen 
benachbarte Behälterräume als eine gemeinsame Wanne 
ausgebildet sein. Die in die Wanne ausgetretenen Wässer 
müssen in Behälter überführt werden können (z. B. mittels 
mobil eingesetzter Tauchpumpen oder fest verlegter Leitun-
gen zu einem Auffangbehälter). 
 

3.1.4.3 Ausrüstung 

(1) Die Räume sind mit der erforderlichen Anzahl von Strom-
, Druckluft- und Wasseranschlüssen auszustatten. 

(2) Beleuchtungskörper in den Räumen müssen wartungs-
arm und mit leicht auswechselbaren Lampen bestückt sein. 

(3) Bei Komponenten, an denen Instandhaltungsmaßnah-
men erwartet werden, aber keine fest installierten Hebezeuge 
vorgesehen sind, ist Vorsorge für temporäre Ausbauhilfsmittel 
zu treffen. Davon darf abgesehen werden, wenn die Bedin-
gungen der Tabelle 3-2 erfüllt sind. 

 
Masse der Komponente 

oder des Bauteils 
Randbedingung für die Hand-

habung 

bis 15 kg keine 

bis 25 kg für eine Person gut zugäng-
lich und Montageort nicht hö-
her als Brusthöhe 

bis 50 kg für zwei Personen gut zu-
gänglich und Montageort nicht 
höher als Brusthöhe 

Tabelle 3-2: Handhabung ohne Hilfsmittel 

3.2 Hygienetrakt 

(1) Der Hygienetrakt muss so abgeschirmt sein, dass die 
Ortsdosisleistung 3 µSv/h nicht übersteigt.  

H i n w e i s :  
An den Aufstellungsorten der Kontaminationsmonitore am Aus-
gang des Kontrollbereichs und den Aufbewahrungsorten der amt-
lichen Dosimeter kann örtlich eine niedrigere Ortsdosisleistung -
erforderlich sein.  

(2) Der Hygienetrakt ist so zu bemessen, dass im Hinblick 
auf Eigen- und Fremdpersonal und Besucher ausreichend 
Platz für Umkleiden und Waschen sowie eine ausreichende 
Anzahl von Personenkontaminationsmonitoren zur Verfügung 
stehen. Eine geschlechterspezifische Trennung der Räume ist 
vorzusehen. 

(3) Als Richtwert ist bei der Planung des Hygienetrakts 800 
Personen (Eigenpersonal 200 Personen und Fremdpersonal 
600 Personen) anzunehmen.  

(4) Für das Ausbringen von Kleinteilen (z. B. Werkzeug) aus 
dem Kontrollbereich ist ein Bereich zur Kontaminationskontrol-
le vorzusehen. Eine Dekontaminationsmöglichkeit sollte in 
räumlicher Nähe vorgesehen werden. 

(5) Zur Verringerung der Gefahr einer Kontaminationsver-
schleppung ist der an die Ein- und Ausgangsüberwachung 
anschließende Teil des Hygienetrakts im Kontrollbereich so zu 
gestalten, dass ein- und ausgehende Personen voneinander 
getrennt geführt werden können. 

(6) Für Personen, die den Kontrollbereich verlassen wollen, 
ist Platz für eine Vorkontrolle vorzusehen, um festzustellen, ob 
Dekontaminationsmaßnahmen erforderlich sind. 
 

3.3 Erste-Hilfe-Raum 

(1) Für Erste-Hilfe-Maßnahmen und die ärztliche Erstversor-
gung Verletzter ist im Kontrollbereich ein besonderer Raum 
einzurichten. Dieser Raum ist in verkehrsgünstiger Lage in 
einem Bereich geringer Kontaminationsgefahr einzurichten. Es 
ist darauf zu achten, dass der Abtransport Verletzter in einfa-
cher und schonender Weise möglich ist. 

(2) Der Erste-Hilfe-Raum muss mit einer Krankentrage leicht 
zu erreichen sein. Er muss mit den für die Erste Hilfe und die 
ärztliche Erstversorgung erforderlichen Einrichtungen und 
Mitteln ausgestattet und dementsprechend bemessen sein 
(siehe auch ArbStättV, Anhang 4.3). 

H i n w e i s :  
a) Zur Aufnahme der erforderlichen Einrichtungen und Ausrüs-

tungen ist ein Raum mit einer Grundfläche von 4 x 5 m und 
einer lichten Höhe von 2,80 m geeignet. 

b) Die Ausrüstung des Erste-Hilfe- Raums wird in Anlehnung an 
§ 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes in Beratung zwischen dem 
ermächtigten Arzt (§ 64 StrlSchV) und dem Genehmigungsin-
haber festgelegt. 

c) Der Sanitätsraum in voller Erfüllung der Arbeitsstätten-
Richtlinie ASR A 4.3 befindet sich außerhalb des Kontrollbe-
reichs. 

(3) Eine Einrichtung zur einfachen Dekontamination Verletz-
ter ist vorzusehen. Diese darf auch außerhalb des Erste-Hilfe-
Raums untergebracht werden. 
 

3.4 Raumbedarf für Strahlenschutzaufgaben 

Für Strahlenschutzaufgaben ist folgender Raumbedarf bei der 
Planung zu berücksichtigen: 
a) Räume zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 

von Aktivitätsmessungen, 
b) Platz für die wiederkehrende Prüfung der nicht festinstal-

lierten Strahlungsmesseinrichtungen, 
H i n w e i s : 
Die Abschirmung der Räume aus a) und b) ist durch die erfor-
derlichen Messaufgaben bestimmt. 

c) Platz für die Aufbewahrung von Strahlungsmesseinrich-
tungen und Strahlenschutzhilfsmitteln und 

d) Platz für die Aufbewahrung radioaktiver Proben sowie Prüf- 
und Kalibrierstrahler. 

 

3.5 Raumbedarf für die Bearbeitung und Lagerung konta-
minierter Teile 

3.5.1 Dekontaminationsräume 

Für die Dekontamination von ausgebauten Bauteilen und 
Komponenten sowie von Geräten und Werkzeugen sind die 
nötigen Räume und Plätze vorzusehen (siehe KTA 3604, 5.2). 
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3.5.2 Heiße Werkstatt 

Zur Bearbeitung radioaktiver Bauteile und Komponenten ist 
innerhalb des Kontrollbereichs eine Werkstatt einzurichten 
(Heiße Werkstatt, siehe KTA 3604, 5.3). 

3.5.3 Lager 

Für die zur Wiederverwendung hergerichteten kontaminierten 
Bauteile und für kontaminierte Werkzeuge ist ein Lager einzu-
richten (siehe KTA 3604, 5.4). 

 

4 Komponenten 

4.1 Allgemeine Anforderungen 

4.1.1 Komponentenanordnung 

(1) Im Hinblick auf die Strahlenexposition bei Instandhal-
tungsarbeiten sollen stark strahlende Komponenten in eigenen 
Räumen aufgestellt werden. Sprechen andere wesentliche 
Gesichtspunkte (z. B. baulicher oder verfahrenstechnischer 
Art) dagegen, so ist zu prüfen, ob andere Maßnahmen (z. B. 
Abstand, Arbeitshilfen, Abschirmung) zur Reduzierung der 
Strahlenexposition einzuplanen sind. 

(2) Komponenten oder deren Bauteile, an denen häufige 
Instandhaltungsarbeiten erwartet werden, sollen so im Raum 
angeordnet werden, dass beim Zugang jede unnötige Strah-
lenexposition vermieden wird. 

(3) Zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an Kom-
ponenten ist der dafür erforderliche Platz vorzusehen. Hierbei 
ist insbesondere auf Arbeitshilfen (z. B. Hubwagen oder Mani-
pulatoren) und notwendige Zusatzabschirmungen zu achten. 

(4) Komponenten sollten so angeordnet werden, dass Arbei-
ten unter ergonomischen Gesichtspunkten ausgeführt werden 
können (siehe auch Abschnitt 7). 

(5) Es ist darauf zu achten, dass bei Instandhaltungsarbeiten 
ausreichend Platz zum Absetzen und zur vorübergehenden 
Lagerung ausgebauter Teile in der Nähe der Komponenten 
vorhanden ist (siehe auch 3.1.3.6 (2)). 

(6) Komponenten sollten so angeordnet werden, dass erfor-
derliche bewegliche Abschirmungen zeitsparend und mög-
lichst ungehindert ein- und angebracht werden können. Vor-
montierte Abschirmungen sind dabei bevorzugt zu berücksich-
tigen. 

(7) Hilfs- und Überwachungseinrichtungen sollten abge-
schirmt von stark strahlenden Komponenten angeordnet wer-
den. 

(8) Bei Antrieben von stark strahlenden Komponenten (z. B. 
bei Rührwerken von Konzentratbehältern, bei Hauptkühlmittel-
pumpen in Anlagen mit Druckwasserreaktor) sollte eine Ab-
schirmung zwischen Antrieb und Komponente vorgesehen 
werden, sofern nicht bauliche oder konstruktive Gründe dage-
gen stehen. 

(9) Anschlussleitungen und angeschlossene Einrichtungen 
an Pumpen und Behältern von aktivitätsführenden Systemen 
sind so zu führen, dass die erforderlichen Instandhaltungsar-
beiten an den betreffenden Komponenten möglichst ohne 
Demontage der Anschlussleitungen und angeschlossenen 
Einrichtungen durchgeführt werden können. 
 

4.1.2 Komponentenauslegung 

(1) Komponenten im Bereich hoher Ortsdosisleistung sind in 
besonderem Maß instandhaltungsarm (z. B. durch hohe 
Standzeit von Verschleißteilen) und instandhaltungsgerecht 
auszulegen. 

(2) Ist zur Instandhaltung von Komponenten ihr wiederkeh-
render Aus- und Einbau vorgesehen, sind notwendige Monta-
geeinrichtungen und gegebenenfalls abschirmende Transport-
einrichtungen einzuplanen. 

(3) Im Hinblick auf die Reduzierung der Strahlenexposition 
bei wiederkehrenden Prüfungen ist die konstruktive Ausfüh-
rung von Komponenten so zu gestalten, dass möglichst gerin-
ge Rüst- und Prüfzeiten notwendig werden. 

H i n w e i s :  
Es wird davon ausgegangen, dass bei der Erstellung der Prüfliste 
wiederkehrender Prüfungen und der Prüfanweisungen eine Ab-
wägung zwischen der Erfordernis der wiederkehrenden Prüfungen 
und der für die Prüfungen benötigte Kollektivdosis erfolgt. 

(4) In Bezug auf geringe Rüst- und Prüfzeiten sind unter 
anderem zu berücksichtigen: 
a) geringe Anzahl, günstige Anordnung und minimaler Auf-

wand hinsichtlich der Vorbereitung von wiederkehrend zu 
prüfenden Schweißnähten, 

b) Einsatz fern betätigter Prüfvorrichtungen bei Komponenten 
der druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels 
und 

c) Erwägung von Ersatzprüfungen gemäß § 15 BetrSichV, 
wenn dadurch unter Erreichung des Prüfziels die Strahlen-
exposition verringert werden kann (z. B. Druckprobe und 
Kameraeinsatz anstelle von Innenbesichtigung). 

(5) Komponenten oder Systemabschnitte, in denen wesent-
liche nicht fest haftende Ablagerungen radioaktiver Stoffe zu 
erwarten sind (z. B. Behälter der Hilfsanlagen, Systemab-
schnitte mit Konzentraten oder Ionenaustauscherharzen), 
müssen zum Austragen dieser Stoffe spülbar sein. 

(6) Komponenten, die radioaktive Medien führen, sind so zu 
verlegen und die Lage der Entleerungsstellen ist so zu wählen, 
dass diese einfach und vollständig entleert werden können. Es 
sind geeignete Anschlüsse zum Spülen vorzusehen. Die An-
zahl der Entleerungsstellen ist auf ein Minimum zu beschrän-
ken. 

(7) Hinsichtlich der Güte der Innenoberfläche von aktivitäts-
führenden Komponenten ist auf eine geringe Oberflächenrau-
higkeit und ein Vermeiden von Schweißnahtüberständen oder 
Kantenversätzen zu achten. 

(8) In Bereichen mit einer Ortsdosisleistung größer als 
100 µSv/h sollten häufig (z. B. regelmäßig bei Schichtgängen) 
zu betätigende Bedienungselemente und häufig abzulesende 
Betriebsmessgeräte (z. B. Temperatur-, Füllstands- und Stel-
lungsanzeigen) von Orten geringerer Ortsdosisleistung aus 
fernbetätigbar oder fernablesbar sein. 

(9) Mannlöcher an Behältern und behälterähnlichen Kompo-
nenten sind gemäß AD-Merkblatt A5, 2.2 zu bemessen. Falls 
mit Vollschutz gearbeitet werden muss, sind grundsätzlich 
größere Abmessungen als die Mindestmaße gemäß AD-
Merkblatt A5 vorzusehen. Dies gilt nicht für Behälter, bei de-
nen konstruktive Gründe dies nicht zulassen (z. B. Dampfer-
zeuger). 
 

4.1.3 Werkstoffwahl 

Der Bildung von Aktivierungsprodukten wie Kobalt-58, Kobalt-60, 
Silber-110m und Antimon-124 ist durch die Verwendung von 
Konstruktionswerkstoffe mit niedrigem Kobalt-, Nickel-, Silber- 
und Antimongehalt vorzubeugen.  

H i n w e i s e :   
(1) Die Auswahl der Werkstoffe, die mit dem Reaktorkühlmittel 
in Berührung stehen, hat über die Bildung und Ablagerung von ak-
tivierten Korrosionsprodukten starken Einfluss auf die Strahlenex-
position des Personals (z. B. bei Instandhaltungsarbeiten, Abfall-
aufbereitung). Dabei ist die Bildung von Cr-51 aus Cr-50,  
Co-60 aus Co-59, von Co-58 aus Ni-58, Ag-110m aus Ag-109 und 
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Sb-124 aus Sb-123 von besonderer Bedeutung. Die Nuklide Zr-95 
und Nb-95 als Aktivierungsprodukte aus Zr-94, Strukturwerkstoff 
der Brennstabhüllrohre, können im Nuklidgemisch der Kontamina-
tion der Systeme auch einen bedeutenden Anteil einnehmen. Das 
Verhalten der durch Korrosion und Erosion in den Kreislauf einge-
brachten Stoffe und deren Ablagerungsvorgänge lassen sich nur 
schwer im Voraus beschreiben. Die Werkstoffwahl kann Auswir-
kungen auf die Fahrweise der Anlage und die Wasserchemie ha-
ben. 
Beiträge zur Bildung radioaktiver Korrosionsprodukte liefern unter 
anderem 
a) die wegen ihrer Abriebfestigkeit erforderlichen Auftragungen 

mit hohem Kobaltgehalt (z. B. Stellite®), 
b) die nickelhaltigen Rohre der Dampferzeuger (beim Druckwas-

serreaktor), 
c) die Komponenten des Speisewassersystems (beim Siede-

wasserreaktor), 
d) die austenitischen Oberflächen der Rohrleitungen und Einbau-

ten des Reaktordruckbehälters, 
e) Strukturteile von Brennelementen, 
f) Steuerelemente, Kerninneninstrumentierung, 
g) antimonhaltige Metalllegierungen in Pumpenlagern und Arma-

turen und 
h) silber- oder antimonhaltige Dichtungen. 
(2) Beispiele für die Begrenzung des Massenanteils von Kobalt 
sind in Tabelle 4-1 angegeben. 

 
Bezeichnung des Bau-

teils / Werkstoffs 
Maximaler Massenanteil für 

Kobalt 
[ppm] 

Reaktordruckbehälter 
   Basiswerkstoff 

300 

Reaktordruckbehälter, 
Hauptkühlmittelleitungen 
und –pumpen, Dampfer-
zeuger, Druckhalter  
   Plattierung 

800 

Dampferzeugerheizrohre 1000 

Reaktordruckbehälter-
einbauten / 
Austenitische Werkstoffe 

800 

Kerneinbauteile 1000 

Reaktordruckbehälteriso-
lation / 
Kassettenmaterial 

500 

Tabelle 4-1: Beispiele für die Begrenzung des Massenanteils 
von Kobalt 

4.1.4 Wärmedämmung von Komponenten 

(1) Teile von wärmegedämmten Komponenten der druckfüh-
renden Umschließung des Reaktorkühlmittels, an denen In-
standhaltungsarbeiten oder wiederkehrende Prüfungen ge-
plant oder erwartet werden, sind mit einer Isolierverkleidung zu 
versehen, die, z. B. durch Schnellbefestigungen, leicht abzu-
nehmen und wieder anzubringen ist. 

(2) Die nicht zur druckführenden Umschließung des Reak-
torkühlmittels gehörenden Komponenten sind in gleicher Wei-
se zu behandeln, wenn bei ihnen Instandhaltungsarbeiten 
oder wiederkehrende Prüfungen geplant sind und eine Orts-
dosisleistung in 0,5 m Abstand von größer als 1 mSv/h erwar-
tet wird. 
 

4.1.5 Komponentenkennzeichnung 

Komponenten müssen dauerhaft, eindeutig und gut sichtbar 
gekennzeichnet sein, um ein schnelles Orientieren zu ermögli-
chen. Sind Komponenten mit Abschirmungen oder mit ab-
nehmbaren Wärmedämmungen versehen, so muss die Kenn-
zeichnung mit und ohne Abschirmung oder Wärmedämmung 
deutlich erkennbar sein. 
 

4.2 Reaktordruckbehälter 

Für das Öffnen und Schließen des Reaktordruckbehälters von 
Leichtwasserreaktoren sind mechanisierte Vorrichtungen 
vorzusehen, um die Aufenthaltszeit im Strahlenfeld zu mini-
mieren. 
 

4.3 Steuerstabantriebe 

Bei Siedewasserreaktoren sind die Vorrichtungen zur Sicherung 
der Steuerstäbe gegen einen Auswurf so anzuordnen, dass 
diese Vorrichtungen im Falle von Instandhaltungsarbeiten an 
den Antrieben entweder leicht entfernbar sind, oder dass diese 
Vorrichtungen die Arbeiten nicht wesentlich behindern. 
 

4.4 Dampferzeuger 

Jeder zu befahrende Einzelraum eines Dampferzeugers beim 
Druckwasserreaktor ist mit einem von außen zugänglichen 
gesonderten Mannloch auszurüsten. Die Handhabung der 
Mannlochdeckel ist durch Hilfseinrichtungen zu erleichtern. Es 
sollen Spannvorrichtungen oder leicht zu handhabende Ver-
schlüsse vorgesehen werden. Insbesondere ist auf leichte 
Handhabung der Dichtungen zu achten. 
 

4.5 Pumpen und Verdichter 

(1) An Pumpen sind, sofern sie stark radioaktive Medien 
fördern, besondere Dichtheitsanforderungen zu stellen. 

(2) Horizontal angeordnete Pumpen sollen so ausgelegt 
werden, dass Instandsetzungsarbeiten ohne Ausbau oder 
Verrücken des Pumpenantriebs durchgeführt werden können 
(z. B. durch Ausbaustück in der Antriebswelle). 
 

4.6 Armaturen 

(1) Schwere Armaturenoberteile sind möglichst lotrecht 
anzuordnen, um das Abheben und Einrichten dieser Teile zu 
beschleunigen. Bei Einsatz von Schrägarmaturen sind geeig-
neten Ausbauhilfen vorzusehen. 

(2) Es soll ausreichend Platz zum Absetzen von Armaturen-
bearbeitungsmaschinen (z. B. Ventilsitzschleifmaschinen) vor-
gesehen werden. 

(3) Sicherheitsventile sollen leicht auswechselbar sein. 

(4) Armaturen sollten so angeordnet werden, dass der An-
trieb gegenüber dem Armaturenkörper temporär abgeschirmt 
werden kann. 

(5) An Armaturen, die mit stark radioaktiv kontaminierten 
Medien beaufschlagt werden, sind besondere Dichtheitsanfor-
derungen zu stellen.  

(6) Das Auswechseln und Nachziehen von Dichtungspa-
ckungen sollte ohne größeren Aufwand durchführbar sein. 
 

4.7 Rohrleitungen 

(1) Aktivitätsführende Rohrleitungen sollten von den Leitun-
gen mit inaktiven Medien räumlich getrennt werden (z. B. 
durch Führung in Rohrkanälen, oder Abstandhaltung). 
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(2) Zur Verminderung von Ablagerungen radioaktiver Stoffe 
sollten aktivitätsführende Rohrleitungen möglichst strömungs-
günstig ausgeführt werden (z. B. durch Vermeidung strö-
mungstoter Zonen, Sicherstellung ausreichender Strömungs-
geschwindigkeit). 

(3) Der Freiraum um Rohrleitungen, die radioaktive Medien 
führen und an denen wiederkehrende Prüfungen geplant oder 
andere Instandhaltungsarbeiten zu erwarten sind, sollte so 
bemessen werden, dass die Leitungen an den betroffenen 
Stellen in vollem Umfang mit Prüfapparaten, Schweißwerk-
zeugen oder Rohrbearbeitungseinrichtungen umfahren wer-
den können. 

(4) Die Entleerung aktivitätsführender Systeme soll mit Aus-
nahme der Restentleerung von Komponenten über fest verleg-
te und geschlossene Leitungen erfolgen (z. B. keine offenen 
Trichter). Von der festen Verlegung dürfen ausgenommen 
werden:  
a) Verbindungsschläuche zum Zwecke der Entleerung und 
b) Übergabesysteme zum Füllen von Transportbehältern oder 

von mobilen Konditionierungseinrichtungen.  

Die verwendeten Schläuche sollen kurz und verschließbar 
sein. Eine Kontrolle des Entleerungsvorgangs soll möglich 
sein. 
 

4.8 Elektrotechnische und leittechnische Einrichtungen 

(1) Elektrische Antriebe sollen an Orten geringer Ortsdosis-
leistung untergebracht werden. Sofern dies nicht möglich ist, 
sollen sie instandhaltungsarm sowie zeitsparend austauschbar 
und justierbar sein. 

(2) Wenn Kabel durch Abschirmwände geführt werden, sind 
sie so zu verlegen, dass die Abschirmwirkung der Wand in 
allgemein zugänglichen Bereichen nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Wenn die Unterbringung von elektrischen Mess- und 
Regeleinrichtungen an Orten höherer Ortsdosisleistungen 
unvermeidlich ist, sollte die Möglichkeit eines schnellen Aus-
wechselns (z. B. Steckeinheiten) vorgesehen werden. 

 

5 Lüftungstechnische Anlagen 

(1) Die Auslegung der lüftungstechnischen Anlagen (z. B. 
Umluftfilterung, Luftwechselzahlen) ist an das Freisetzungspo-
tenzial in den Raumgruppen nach KTA 3601 anzupassen.  

(2) Die Auslegung der Einrichtungen zur Überwachung der 
Konzentration luftgetragener radioaktiver Stoffe in der Raum-
luft ist nach KTA 1502 vorzunehmen.  

(3) Es sind Einrichtungen vorzusehen, um den Eintrag von 
an Schwebstoffen gebundenen radioaktiven Stoffen und ra-
dioaktivem Jod in Räume, die bei Ereignisfällen dauerhaft 
besetzt sein müssen (z. B. Warte, Objektsicherungszentrale, 
Einsatzleitstelle, Notsteuerstelle) zu verhindern. Die Möglich-
keit eines Umluftbetriebes ist vorzusehen. 

(4) Bei der Planung von Anlagen zur Behandlung von festen 
und flüssigen Abfällen sowie der Ausstattung des Dekontami-
nationsraums und der heißen Werkstatt sind Absaugeinrich-
tungen nach KTA 3604 vorzusehen. 

(5) Soweit in Räumen oder Raumbereichen bei Tätigkeiten 
erhöhte Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die Raumluft zu 
erwarten sind, ist technischen Schutzmaßnahmen, wie Ab-
saugungen, Vorrang vor personenbezogenen Maßnahmen, 
z. B. Atemschutz, einzuräumen. 

 

 

6 Kommunikationseinrichtungen 
H i n w e i s :  
In der Regel KTA 3901 werden Anforderungen an die Kommuni-
kationseinrichtungen in Kernkraftwerken gestellt. 

Bei der Auswahl der Anschlussstellen von Kommunikations-
einrichtungen und Informationsmittel (z. B. Computernetzwer-
ke und Kameraüberwachungssysteme) ist einerseits auf nied-
rige Ortsdosisleistung, andererseits auf ausreichende Nähe 
zum Arbeitsort zu achten. 

 

7 Ergonomie 

Bei der Festlegung der Strahlenschutzmaßnahmen gemäß 
Abschnitt 3 bis 6 sind die ergonomischen Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen, die im Hinblick auf Instandhaltungsarbeiten 
sowohl eine hinreichend kurze Arbeitszeit als auch eine mög-
lichst irrtumsfreie Zustandserfassung ermöglichen und somit 
zu einer Verringerung der Strahlenexposition führen. 

H i n w e i s :  
Aus ergonomischer Sicht sind z. B. hinsichtlich Greifraum und Ar-
beitshaltung folgende Leitsätze von Bedeutung: 
a) Größere Kräfte können besonders leicht senkrecht nach unten 

aufgebracht werden. 
b) Bei nach oben aufzubringenden Kräften sollte der Angriffs-

punkt an der Komponente möglichst weit entweder oberhalb 
oder unterhalb der Schulterhöhe liegen. 

c) Bei horizontal aufzubringenden Kräften sollte der Angriffs-
punkt an der Komponente kurz unterhalb der Schulterhöhe 
liegen. Dabei können vorwärts oder rückwärts wirkende Kräfte 
besonders leicht vor dem Körper, nach rechts oder links wir-
kende Kräfte seitlich vom Körper aufgebracht werden. 

 

8 Unterlagen für den Strahlenschutz 

Im Hinblick auf mögliche Instandhaltungsarbeiten größeren 
Umfangs oder erhöhter Schwierigkeiten an 
a) Stellen hoher Ortsdosisleistung (z. B. 3 mSv/h) und 
b) schwer zugänglichen Bereichen im Kontrollbereich 

sollen die Unterlagen der technischen Dokumentation im Hin-
blick auf den betrieblichen Strahlenschutz erforderlichenfalls 
durch 

- 3D-Raum- und Systemdarstellungen 
- Fotografien, Fotodokumentation (mit Vergleichsmaßstab), 
- audiovisuelle Aufzeichnungen als Montageanleitungen, 
- Explosionszeichnungen oder 
- Modelle 
ergänzt werden. 

H i n w e i s :  
Diese Dokumentation kann für die Vorbereitung von Arbeiten und 
zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen verwendet werden. 

 

9 Besondere Aspekte hinsichtlich Störfällen 

9.1 Allgemeines 

Maßnahmen für den Strahlenschutz der Arbeitskräfte im Hin-
blick auf deren zur Beherrschung von Störfällen erforderlichen 
Tätigkeiten ergeben sich aus den beiden Auslegungsstörfällen 
Kühlmittelverlust im Sicherheitsbehälter und Wirkdrucklei-
tungsbruch im Ringraum. 
 

9.2 Störfall Kühlmittelverlust im Sicherheitsbehälter 

9.2.1 Allgemeine Anforderungen 

(1) Beim Störfall Kühlmittelverlust im Sicherheitsbehälter ist 
sicherzustellen, dass die Nachwärme aus dem Reaktorkern 
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und dem Brennelementlagerbecken abgeführt, notwendige 
Schalthandlungen durchgeführt und Informationen zur Fest-
stellung des Störfallablaufs eingeholt werden können.  

(2) Für die Ermittlung der Aktivitätskonzentrationen und 
Dosisleistungen sind beim Druckwasserreaktor die Störfallbe-
rechnungsgrundlagen gemäß Störfall-Leitlinien, 4.2 unter Be-
achtung der jeweiligen Anwendungsbereiche anzuwenden. 

H i n w e i s :  
Derzeit sind nur für Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktor Leitli-
nien für Auslegungsstörfälle aufgestellt. 

 

9.2.2 Nachwärmeabfuhr aus dem Reaktorkern 

(1) Komponenten, die zur langfristigen Nachwärmeabfuhr 
aus dem Reaktorkern erforderlich sind, sind so auszulegen, 
dass sie wenigstens ein Jahr ohne Wartung betrieben werden 
können. 

(2) Instandsetzungsmaßnahmen brauchen nicht berücksich-
tigt zu werden, wenn aufgrund probabilistischer Untersuchun-
gen hinreichende Verfügbarkeit unter Berücksichtigung der 
Redundanz nachgewiesen ist. 

H i n w e i s :  
Dies ist beispielsweise gegeben, wenn die Wahrscheinlichkeit für 
einen Ausfall der Nachwärmeabfuhr innerhalb eines Jahres in der 
gleichen Größenordnung liegt wie die Nichtverfügbarkeit der 
Nachwärmeabfuhr bei Eintritt des Störfalls. 

(3) Im Hinblick auf die Instandsetzung der Nachkühlpumpen 
gelten die folgenden Bedingungen und Planungsrichtwerte: 
a) Zeitpunkt 
 Aus radiologischen Gesichtspunkten sind die Nachkühl-

pumpen so auszulegen, dass eine Instandsetzung inner-
halb von 30 Tagen nach Eintritt des Störfalls nicht erforder-
lich wird. 

b) Zugänglichkeit 
 Beim Zugang (Hin- und Rückweg) zum Raum der instand 

zu setzenden Pumpe soll die Strahlenexposition einer Per-
son aus Direktstrahlung insgesamt 1 mSv nicht überschrei-
ten. Auf diesem Weg soll die Ortsdosisleistung 10 mSv/h 
nicht überschreiten. 

 Die Nachkühlpumpen sind in getrennten Räumen aufzu-
stellen. 

 In der Nähe des Aufstellungsraums der Pumpe muss sich 
ein Bereich befinden, in dem Vorbereitungsarbeiten ausge-
führt werden können; hier soll die Ortsdosisleistung maxi-
mal 0,3 mSv/h betragen. 

c) Erforderliche Ersatzteile 
 Es ist sicherzustellen, dass der Antransport erforderlicher 

Ersatzteile für Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt 
werden kann. 

d) Wasseraustausch und Entleerung 
 Die Pumpen müssen von Stellen geringer Ortsdosis-

leistungen aus gefüllt und entleert oder gespült werden 
können (siehe auch 4.1.2 (6)). 

e) Arbeitsort 
 Am Ort der instand zu setzenden Pumpe soll die Ortsdo-

sisleistung aus benachbarten Räumen und von benachbar-
ten Komponenten während der Instandsetzung 5 mSv/h 
nicht überschreiten. 

(4) Sind als Ersatz von Instandsetzungsarbeiten am Nach-
wärmeabfuhrsystem Handmaßnahmen vor Ort zur Umschal-
tung auf andere Systeme (z. B. auf das Brennelementlagerbe-
cken-Kühlsystem) vorgesehen, dann soll durch Anordnung 
und Abschirmung dafür gesorgt werden, dass die Strahlenex-
position einer Person bei der Ausführung der Umschalthand-
lung einschließlich Zugang (Hin- und Rückweg) den Planungs-
richtwert 25 mSv nicht überschreitet. 

9.2.3 Kühlsystem des Brennelementlagerbeckens 

Sofern bei den Pumpen zur Kühlung des Brennelementlager-
beckens Instandsetzungsmaßnahmen nicht im Sinne von 
9.2.2 (2) ausgeschlossen werden können, muss für mindes-
tens eine Pumpe die Instandsetzung sichergestellt sein. Hier-
für gelten die folgenden Bedingungen und Planungsrichtwerte: 
a) Zeitpunkt 
 Aus radiologischen Gesichtspunkten sind die Pumpen so 

auszulegen, dass eine Instandsetzung innerhalb von 30 Ta-
gen nach Eintritt des Störfalls nicht erforderlich wird. 

b) Zugänglichkeit 
 Beim Zugang (Hin- und Rückweg) zum Raum der instand 

zu setzenden Pumpe soll die Strahlenexposition einer Per-
son aus Direktstrahlung insgesamt 1 mSv nicht überschrei-
ten. Auf diesem Weg soll die Ortsdosisleistung 10 mSv/h 
nicht überschreiten. 

c) Erforderliche Ersatzteile 
 Es ist sicherzustellen, dass der Antransport erforderlicher 

Ersatzteile für Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt 
werden kann. 

d) Arbeitsort 
 Am Ort der instand zu setzenden Pumpe soll die Ortsdo-

sisleistung aus benachbarten Räumen und von benachbar-
ten Komponenten während der Instandsetzung 5 mSv/h 
nicht überschreiten. 

 

9.2.4 System zur Wasserstoffüberwachung und Wasser-
stoffbegrenzung 

(1) Bei Anordnung des Systems zur Wasserstoffüberwa-
chung und -begrenzung innerhalb des Sicherheitsbehälters ist 
sicherzustellen, dass langzeitig ein instandhaltungsfreier Be-
trieb dieses Systems möglich ist. 

(2) Bei Anordnung dieses Systems außerhalb des Sicher-
heitsbehälters sind folgende Vorkehrungen zu treffen: 
a) Die vorgesehenen Räume sind rechtzeitig vor dem Einsatz 

dieses Systems im Hinblick auf die Störfallbedingungen 
und auf das zu erwartende Aktivitätsinventar abzuschir-
men. 

b) Im Einsatzfall ist die Luft aus den Aufstellungsräumen des 
Systems, in denen Leckagen auftreten können, über 
Schwebstoff- und Jodfilter zu leiten. 

c) Zuleitungen zum Abbausystem sollten möglichst kurz sein. 
 

9.2.5 Umschaltung von Störfallfiltern 

Bei einer manuellen Umschaltung redundanter Störfallfilter soll 
für den Umschaltvorgang einschließlich Zugang (Hin- und 
Rückweg) zum Zeitpunkt der maximalen Beladung der Filter 
für die Strahlenexposition einer Person ein Planungsrichtwert 
von höchstens 5 mSv angenommen werden. 
 

9.2.6 Kraftwerkswarte 

Die Kraftwerkswarte ist so abzuschirmen, dass sie dauernd 
besetzt bleiben kann. 
 

9.2.7 Probenentnahme 

(1) Zur Bewertung der radiologischen Bedingungen im Si-
cherheitsbehälter nach einem Störfall ist nach KTA 3502, 5.3.1 
eine Probenentnahmemöglichkeit vorzusehen.  

H i n w e i s :  
In KTA 1501, 5.3 sind Anforderungen an Messeinrichtungen für 
Messungen der Ortsdosisleistung während und nach Störfällen 
beschrieben. Abhängig von den Erfordernissen der Nachstörfallsi-
tuation kann es erforderlich sein, dass bereits wenige Stunden 
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nach Eintritt des Störfalls Proben des Primärwassers oder der At-
mosphäre des Sicherheitsbehälters entnommen werden müssen. 

(2) Bei Vorrichtungen, die zur Entnahme von Wasserproben 
(z. B. Sumpfwasser oder Kondensationskammerwasser) und 
Luftproben dienen, gelten die folgenden Bedingungen und 
Planungsrichtwerte: 
a) Zeitpunkt 
 Aus radiologischen Gesichtspunkten ist eine Probenent-

nahme innerhalb von 3 Stunden nach Eintritt des Störfalls 
nicht erforderlich. 

b) Zugänglichkeit 
 Sofern ein Zugang vor Ort erforderlich ist, soll beim Zu-

gang (Hin- und Rückweg) zu den Probenentnahmestellen 
die Strahlenexposition einer Person aus Direktstrahlung 
insgesamt 1 mSv nicht überschreiten. Auf diesem Weg soll 
die Ortsdosisleistung 10 mSv/h nicht überschreiten. 

c) Abschirmung 
 Die Abschirmung ist so auszuführen, dass bei einer Pro-

benentnahme die Strahlenexposition einer Person nicht 
höher als 25 mSv ist. 

d) Probengröße 
 Die Probenvolumina sollen auf das für den Messvorgang 

erforderliche Maß abgestimmt werden. 
H i n w e i s : 
Wegen der zu erwartenden, relativ hohen Aktivitätskonzentrati-
on reichen wenige Kubikzentimeter des Probenmediums aus. 

 

9.2.8 Fortluftüberwachung 
H i n w e i s :  
In KTA 1503.2 und KTA 3502 werden weitere Anforderungen an 
die Störfallinstrumentierung zur Fortluftüberwachung beschrieben. 

(1) Zur Bestimmung der Ableitung radioaktiver Stoffe über 
den Fortluftkamin sind innerhalb weniger Stunden nach Eintritt 

des Störfalls die Messfilter der Fortluftüberwachung zu wech-
seln. 

(2) Bei der Messstelle zur Fortluftüberwachung gelten die 
folgenden Bedingungen und Planungsrichtwerte: 
a) Zeitpunkt 
 Es ist sicherzustellen, dass der Wechselvorgang nach 

Ablauf von 1 Stunde nach Eintritt des Störfalls eingeleitet 
wird. 

b) Zugänglichkeit 
 Sofern hierfür ein Zugang vor Ort erforderlich ist, soll beim 

Zugang (Hin- und Rückweg) zu der Abgabemessstelle die 
Strahlenexposition einer Person aus Direktstrahlung ins-
gesamt 1 mSv nicht überschreiten. Auf diesem Weg soll 
die Ortsdosisleistung 10 mSv/h nicht überschreiten. 

c) Abschirmung 
 Die Abschirmung ist so auszulegen, dass die mit dem 

Wechsel des Messfilters verbundene Strahlenexposition 
einer Person 1 mSv nicht überschreitet. 

 

9.3 Störfall Wirkdruckleitungsbruch außerhalb des  
Sicherheitsbehälters 

(1) Wirkdruckleitungen des Reaktorschutzsystems, die aus 
dem Sicherheitsbehälter herausführen, sollen gemäß 
KTA 3501, 5.3.3 (3) keine automatischen Absperrungen ent-
halten. Diese Leitungen müssen daher bei Bruchlage außer-
halb des Sicherheitsbehälters manuell abgeschlossen werden 
können und deshalb zugänglich und absperrbar sein. 

(2) Beim Zugang (Hin- und Rückweg) zu den zu betätigen-
den Armaturen einschließlich des Betätigungsvorgangs soll 
der Planungsrichtwert für die Strahlenexposition einer Person 
aus Direktstrahlung 5 mSv nicht überschreiten. Auf diesem 
Weg soll die Ortsdosisleistung 10 mSv/h nicht überschreiten.  
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Anhang A 
 

Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen wird. 

 
(Verwiesene Bestimmungen gelten nur in der in diesem Anhang angegebenen Fassung.) 

 
AtG  Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 

Gefahren (Atomgesetz – AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2011 (BGBl. I 
S. 1704) geändert worden ist 

StrlSchV  Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlen-
schutzverordnung – StrlSchV)) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) 
geändert worden ist 

   

Sicherheitskriterien (1977-10) Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke vom 21. Oktober 1977 (BAnz. Nr. 206 vom 
3. November 1977) 

Störfall-Leitlinien (1983-10) Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken mit Druckwasserreakto-
ren gegen Störfälle im Sinne des § 28 Abs. 3 StrlSchV (Störfall-Leitlinien) vom 
18. Oktober 1983 (Beilage zum BAnz. Nr. 245 vom 31. Dezember 1983) 

ArbStättV  Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960) 

Gewerbeordnung  Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202) zuletzt geändert durch 4 Absatz 14 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2258)  

ASR A 1.7 (2009-11) Technische Regeln für Arbeitsstätten - Türen und Tore 

ASR A 4.3 (2010-12) Technische Regeln für Arbeitsstätten - Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur 
Ersten Hilfe 

KTA 1501 (2010-11) Ortsfestes System zur Überwachung von Ortsdosisleistungen innerhalb von Kernkraft-
werken

KTA 1502 (2005-11) Überwachung der Radioaktivität in der Raumluft von Kernkraftwerken

KTA 2101.1 (2000-12) Brandschutz in Kernkraftwerken; 
  Teil 1: Grundsätze des Brandschutzes 

KTA 3402 (2009-11) Schleusen am Reaktorsicherheitsbehälter von Kernkraftwerken - Personenschleusen 

KTA 3409 (2009-11) Schleusen am Reaktorsicherheitsbehälter von Kernkraftwerken - Materialschleusen

KTA 3501 (1985-06) Reaktorschutzsystem und Überwachungseinrichtungen des Sicherheitssystems 

KTA 3502 (1999-06) Störfallinstrumentierung 

KTA 3601 (2005-11) Lüftungstechnische Anlagen in Kernkraftwerken 

KTA 3604 (2005-11) Lagerung, Handhabung und innerbetrieblicher Transport radioaktiver Stoffe (mit Aus-
nahme von Brennelementen) in Kernkraftwerken(Regel 11/82) 

KTA 3901 (2004-11) Kommunikationseinrichtungen für Kernkraftwerke

AD-Merkblatt A5 (2000-10) Öffnungen, Verschlüsse und Verschlusselemente 

DIN 25415-1 (1988-08) Dekontamination von radioaktiv kontaminierten Oberflächen; Verfahren zur Prüfung 
und Bewertung der Dekontaminierbarkeit 

DIN 55991-1 (2003-07) Beschichtungsstoffe - Beschichtungen für kerntechnische Anlagen  
  Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren 

DIN 25440 (2011-03) Klassifikation der Räume des Kontrollbereichs in kerntechnischen Anlagen und Einrich-
tungen nach Ortsdosisleistungen  

http://www.kta-gs.de/d/regeln/1500/1501_2010_11.pdf
http://www.kta-gs.de/d/regeln/1500/1501_2010_11.pdf
http://www.kta-gs.de/d/regeln/1500/1502.pdf
http://www.kta-gs.de/d/regeln/3400/3409_2009_11.pdf
http://www.kta-gs.de/d/regeln/3900/3901.pdf
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Dokumentationsunterlage zur Regeländerung 
 

KTA 1301.1 
Berücksichtigung des Strahlenschutzes der Arbeitskräfte bei Auslegung und Betrieb 

von Kernkraftwerken; 
Teil 1: Auslegung 

 
Fassung 2011-11 

 

Inhalt 

1 Auftrag des KTA 

2 Beteiligte Personen 

3 Erarbeitung der Regeländerung 

4 Berücksichtigte Regeln und Unterlagen 

5 Ausführungen zur Regeländerung 

 

 

 

1 Auftrag des KTA 

1.1 Vorbemerkung 

Aufgrund der nach Abschnitt 5.2 der Verfahrensordnung des KTA nach längstens 5 Jahren erforderlichen Überprüfung auf Än-
derungsbedürftigkeit hat der Unterausschuss STRAHLENSCHUTZTECHNIK (UA-ST) auf seiner 75. Sitzung am 9./10. Septem-
ber 2009 über die Regel KTA 1301.1 beraten. 

Der UA-ST stellt fest, dass die Regel in einigen Abschnitten an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik angepasst 
werden muss. Der Anpassungsbedarf betrifft insbesondere folgende Punkte: 

- Anpassung an die Strahlenschutzverordnung 2001, den aktuellen Stand der Normung und Aktualisierung von Verweisen 
und Richtwerten, 

- Definition konkreter Anforderungen an den radiologischen Arbeitsschutz bei Änderungen und Nachrüstungen von Anlagen, 

- Prüfung der Anwendbarkeit der Regel bei der Stilllegung von Anlagen aufgrund veränderter Gegebenheiten. 

 

1.2 Beschlüsse 

Der Kerntechnische Ausschuss (KTA) hat auf seiner 64. Sitzung am 10. November 2009 folgenden Beschluss bezüglich der 
Regel KTA 1301.1 gefasst: 

Beschluss-Nr.: 64/8.5.1/1 vom 10. November 2009 

Der Unterausschuss STRAHLENSCHUTZTECHNIK (UA-ST) wird beauftragt, federführend den Entwurf zur Änderung der Regel 

KTA 1301.1 Berücksichtigung des Strahlenschutzes der Arbeitskräfte bei Auslegung und Betrieb von Kernkraft-
werken; 

  Teil 1: Auslegung 
 (Fassung 1984-11) 

mit einer Dokumentationsunterlage vorzubereiten und eine Beschlussvorlage dem KTA vorzulegen.  

Die Geschäftsstelle wurde beauftragt, diesen Beschluss zur Regel KTA 1301.1 dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger zuzuleiten.  
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2 Beteiligte Personen 

2.1 Zusammensetzung des Arbeitsgremiums KTA 1301.1 

M. Baschnagel  Kernkraftwerk Biblis 

E. Baumann  AREVA NP Erlangen 

A. Fiedler   Ministerium für Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Kiel 

S. Meier-Schellersheim Kernkraftwerk Obrigheim 

J. Müller   Ministerium für Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Kiel 

A. Reichert   WAK Karlsruhe 

T. Schermer   Ministerium für Umwelt und Klimaschutz Hannover 

T. Stahl   GRS Köln 

K. Zähringer   TÜV SÜD Energietechnik Filderstadt 

 

 

2.2 Zusammensetzung des KTA-Unterausschusses STRAHLENSCHUTZTECHNIK (UA-ST)  

Vertreter der Hersteller und Ersteller von Atomanlagen: 

Dr. G. Röbig Areva NP GmbH, Offenbach a. M. 
(Stellvertreter: Dipl.-Phys. U. Bork, Areva NP GmbH, Erlangen) 

Vertreter der Betreiber von Atomanlagen: 

Dipl.-Ing. F. Seibold Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH 
(Stellvertreter: Dipl.-Ing. M. Bräsel, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH) 

Dr. R. Wink E.ON Kernkraft GmbH, Brokdorf 
(Stellvertreter: Dipl.-Ing. M. Baschnagel, RWE Power AG, Biblis) 

Dr.-Ing. G. Schmelz  E.ON Kernkraft GmbH, Emmerthal 
   (Stellvertreter: Dipl.-Ing. S. Meier-Schellersheim, EnBW, Obrigheim) 

Vertreter des Bundes und der Länder: 

WissOR Dr. K. Vogl Bundesamt für Strahlenschutz, Oberschleißheim 
(Stellvertreter: Dipl.-Ing. I. Krol, Bundesamt für Strahlenschutz, Berlin) 

Dr. J. Müller Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Schleswig-Holstein, Kiel 
(Stellvertreter: Dipl.-Ing. O. Kosbadt, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Ver-
kehr Baden-Württemberg, Stuttgart) 

GOAR R. Fiechel Niedersächsisches Umweltministerium, Hannover 

  (Stellvertreter: Dipl.-Ing. U. Trettin, Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlicher   
  Raum und Verbraucherschutz, Wiesbaden und 
  GOAR T. Schermer, Niedersächsisches Umweltministerium, Hannover) 

Vertreter der Gutachter und Beratungsorganisationen: 

Dr. F. Meissner (Obmann) TÜV NORD SysTec GmbH, Hamburg 
  (Stellvertreter: Dr. K. Harder, TÜV NORD SysTec GmbH, Hamburg) 

Dr. C. Schauer TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München 
  (Stellvertreter: Dr. F. Meissner, TÜV NORD SysTec GmbH, Hamburg) 

Dr. habil. F. Lange (für SSK) (Stellvertreter: Dr. M. Horn (für SSK), TÜV Rheinland, Köln) 

Dr. H.-W. Drotleff (für: ESK) TÜV Nord EnSys Hannover GmbH, Hannover 
  (Stellvertreter: Dr. R. Kohl (für RSK), TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München) 

Vertreter sonstiger Behörden und Stellen: 

Dipl.-Ing. U. Welte (für FS) Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH 
 (Stellvertreter: Dr. R. Hock (für: FS)) 

Dipl.-Ing. A. Reichert  WAK GmbH Eggenstein-Leopoldshafen  
  (Stellvertreter: Dipl.-Ing. S. Bertram, WAK GmbH Eggenstein-Leopoldshafen) 

Dipl.-Ing. H. Holder (für DGB) ) EnBW, Obrigheim 
(Stellvertreter: W. Meurer (für DGB), EnBW, Neckarwestheim) 

Dipl.-Ing. M. Treige-Wegener DIN Deutsches Institut für Normung, Berlin 
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2.3 Zuständige Mitarbeiterin der KTA-Geschäftsstelle 

Dr. R. Volkmann  KTA-Geschäftsstelle (beim Bundesamt für Strahlenschutz), Salzgitter 
 
 
3 Erarbeitung der Regeländerung 

3.1 Erarbeitung der Regeländerungsentwurfsvorlage 

(1) Das Arbeitsgremium KTA 1301.1 erarbeitete den Regeländerungsentwurfsvorschlag KTA 1301.1 in 4 Sitzungen; die Sit-
zungen fanden statt: 

 1. Sitzung am 10. Februar 2010 im Kernkraftwerk Biblis 

 2. Sitzung am 18. Mai 2010 bei der GRS in Köln 

 3. Sitzung am 5./6. Oktober 2010 beim Niedersächsischen Umweltministerium in Hannover 

 4. Sitzung am 15. Dezember 2010 bei der AREVA NP in Erlangen 

(2) Auf der 4. Sitzung und anschließender schriftlicher Umfrage verabschiedete das Arbeitsgremium die Regeländerungsent-
wurfsvorlage in der Fassung 2011-02 zur Vorlage an den UA-ST mit der Bitte um Freigabe zum Fraktionsumlauf.  

(3) Der UA-ST hat den Regeländerungsentwurfsvorschlag auf seiner 78. Sitzung am 22./23. März 2011 behandelt und ein-
stimmig in der Fassung 2011-03 (KTA-Dok.-Nr. 1301.1/2011/1) für den Fraktionsumlauf freigegeben.  

(4) Die Regeländerungsentwurfsvorlage KTA 1301.1 hat vom 1. April bis 30. Juni 2011 den Gruppen des KTA zur Prüfung und 
Einholung von Meinungsäußerungen vorgelegen. Änderungsvorschläge gingen ein seitens: 

SSK   21. Juni 2011 
KTA-GS  22. Juni 2011 
GKN   29. Juni 2011 
VdTÜV  30. Juni 2011 
 

(5) Über die während des Fraktionsumlaufs eingegangenen Stellungnahmen beriet das Arbeitsgremium auf seiner  

 5. Sitzung am 13. Juli 2011 im Kernkraftwerk Biblis 

und beschloss nach Durchsprache der Einwendungen die Regeländerungsentwurfsvorlage dem UA-ST zur 79. Sitzung zur 
Prüfung vorzulegen.  

(6) Der UA-ST beriet auf seiner 79. Sitzung am 6./7. September 2011 über die Regeländerungsentwurfsvorlage und beschloss 
anschließend einstimmig, dem KTA die Verabschiedung der Fassung 2011-09 (KTA-Dok.-Nr. 1301.1/11/2) als Regelände-
rungsentwurf zu empfehlen. 

(7) Der KTA hat diese Regeländerungsentwurfsvorlage auf seiner 66. Sitzung am 15. November 2011 einstimmig als Regel-
änderungsentwurf in der Fassung 2011-11 verabschiedet. Die Bekanntmachung des BMU erfolgte im Bundesanzeiger Nr. 188 
vom 14. Dezember 2011. 

 

 
4 Berücksichtigte Regeln und Unterlagen 

4.1 Nationale Regeln und Unterlagen 

ASR A 2.3: Fluchtwege, Notausgänge, Flucht und Rettungsplan (GMBl, 2007, Nr. 45, S. 902-906) 

 
4.2 Internationale Regeln und Unterlagen 

- 

 

 
5 Ausführungen zur Regeländerung 

Für die ganze Regel: alle Klammerangaben mit den alten Dosis-/Dosisleistungseinheiten (rem, mrem, mrem/h) entfallen. Ver-
weise auf Abschnitte in anderen KTA-Regeln, z.B. KTA 3604 sowie die Arbeitsstättenrichtlinie wurden aktualisiert oder ggfs. 
mangels Bezug gestrichen.  

 

Zu Grundlagen: 

Der Abschnitt wurde redaktionell an die StrlSchV von 2001 und KTA 1301.2 angepasst. Absatz 2 wurde gestrichen, im Rahmen 
der Überarbeitung wurden die bisherigen Empfehlungen in Anforderungen geändert, so dass der zweite Satz nicht mehr zutraf. 
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ZuAnwendungsbereich:  
Es wurde präzisiert, dass nur Teile des Hygienetraktes zum Anwendungsbereich dieser Regel gehören, die direkt an den Kon-
trollbereich angrenzen. Die bisherige Formulierung war nicht eindeutig.  
 

Zu Begriffe:  
Der Begriff „Hygienetrakt“ wird präzisiert, um zu verdeutlichen, dass hiermit auch an den Kontrollbereich angrenzende Räume 
z.B. Aufenthaltsräume gemeint sind. Auch die Kontrollbereichspforte kann Teil des Kontrollbereichs sein. Zum besseren Ver-
ständnis wurde der Begriff „Kontrollbereichspforte“ eingefügt. 

 

Zu Abschnitt 3 
Die Überschrift des Abschnitts 3 wurde ergänzt und lautet Räume des Kontrollbereichs und des Hygienetrakts, da Teile des 
Hygienetraktes auch im Überwachungsbereich liegen können. Die bisherige Überschrift beschränkte sich allein auf den Kon-
trollbereich, so dass der sich Anwender beim Unterabschnitt 3.2 „Hygienetrakt“ trotz der eindeutigen Begriffsdefinition nur auf 
den Kontrollbereich beschränken könnte. 

 

Abschnitt 3.1.2: 
Absatz 1: Zum besseren Verständnis des verwendeten Begriffs „Verkehrswege“ wurde ein Verweis auf Abschnitt 1.8 
der Arbeitsstättenverordnung aufgenommen. Dort ist sind Verkehrswege eindeutig beschrieben. 
Absatz 2: Die Verweise auf KTA 2102 wurden zunächst durch KTA 2101.1 ersetzt, die sich zurzeit im Änderungsver-
fahren befindet. Es ist vorgesehen, die vormals in KTA 2102 formulierten Festlegungen zu Rettungswegen in diese 
Regel (KTA 2101.1) aufzunehmen. 

Abschnitt 3.1.3.1:  
Absatz 1: Es wurde ein Hinweis auf KTA 3402 und 3409 eingefügt, in denen weitere Festlegungen zu Personen- und 
Materialschleusen getroffen sind. 
Absatz 3: Hinweis: Der Hinweis wurde gestrichen, die Anforderungen an Zugangsöffnungen in den Absätzen 1 und 2 
sind ausreichend. 

Tabelle 3-1:  
Die Maße der Zugangsöffnungen sowie die verwendeten Begriffe wurden geprüft und werden beibehalten, da sie sich 
in der Praxis bewährt haben. Fußnote 1 wurde gestrichen, der Bezug ist mit Neufassung der ASR nicht mehr eindeu-
tig. 

Abschnitt 3.1.3.2  
Der Regeltext wurde umformuliert, um den Aspekt der Dosisminimierung stärker heraus zu stellen. 

In Abschnitt 3.1.3.2 und 3.1.3.3 wurde präzisiert, dass Montageöffnungen bzw. Wanddurchführungen so auszulegen sind, dass 
die Festlegungen der Raumklassen in den angrenzenden Räumen nicht beeinflusst werden.  

Abschnitt 3.1.3.4:  

Absatz 1: Der Absatz wurde redaktionell präzisiert. 

Absatz 2: Es wurde der Wert von 5 µSv/h in Anlehnung an KTA 1301.2 in 3 µSv/h geändert. Dort wurde angenom-
men, dass eine beruflich strahlenexponierte Person im Kalenderjahr 2.000 Arbeitsstunden im Kontrollbereich ver-
bringt und sie somit die 6 mSv pro Jahr nur dann erreichen kann, wenn die im Arbeitsbereich herrschende Ortsdosis-
leistung wenigstens (6 mSv/2000 h) 3 µSv/h beträgt. 

Absatz 3: Der Wert von 10 µSv/h für Teile von häufig begangenen Verkehrwegen wurde beibehalten, da er nach DIN 
25440 der Grenze der niedrigsten Ortsdosisleistungsklasse entspricht. 

Abschnitt 3.1.3.5: 
Absatz 2: Es wurde ergänzt, dass auch Decken hinsichtlich ihrer Belastbarkeit auszulegen sind, da z. B. aus Mangel 
an Arbeitsraum auch Lasten aufgehängt werden könnten. In Absatz 3 wurden die Aufzählpunkte b) und c) gestrichen, 
da diese Annahmen im Vorfeld kaum abschätzbar sind und eher in KTA 1301.2 geregelt werden müssten.  

Abschnitt 3.1.3.6: 
Es wurde der Begriff „Zwischenlagerung“ ersetzt durch den Begriff „vorübergehenden Lagerung“, da sich eine Zwi-
schenlagerung i.e.S. auf radioaktive Abfälle bezieht, die bis zu ihrer Einlagerung in ein Endlager zwischengelagert 
werden.  
 

Abschnitt 3.1.4.1:  
Absatz 1 Hinweis: Es wurde ein Hinweis auf DIN 25415-1 und DIN 55991-1 ergänzt, da diese in der Praxis als Bewer-
tungsgrundlage zur Überprüfung der Eignung von Dekontaminationsbeschichtungen angewendet werden. 
Absatz 2: Durch die Ergänzung des Sockelbereichs wird sichergestellt, dass der Kantenbereich zwischen Boden und 
Wand ebenfalls leicht zu dekontaminieren ist. Fugen sollen somit ausgeschlossen werden. 
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Tabelle 3-2:  
Die letzte Zeile der Tabelle wurde gestrichen. Für Komponenten von 50 bis 100 kg war demnach, wenn ein waage-
rechter Transport mit zwei Personen gewährleistet war, keine temporäre Ausbauhilfe vorzusehen. Dies entspricht 
nicht mehr dem Stand der Technik und ist aus Sicht des Arbeitsschutzes nicht akzeptabel. 

Abschnitt 3.2:  
Absatz 1: Der Wert der ODL wurde entsprechend 3.1.3.4 (2) ebenfalls auf 3 µSv/h herabgesetzt.  

Der Hinweis wurde sprachlich präzisiert.  

In Absatz 2 wurde die zeitgemäße Forderung nach einer geschlechterspezifischen Trennung der Räume aufgenom-
men. In Absatz 3 wurde der Hinweis gestrichen, da die aktuelle ArbStättV nicht mehr so restriktiv ist.  

Absatz 3: Es wurde die vorgegebene Anzahl des Personals, für die der Hygienetrakt ausgelegt sein muss, an die 
Praxis angepasst. Die bisherigen Richtwerte sind für die heute üblichen Prüf- und Wartungsumfänge und der damit 
verbundenen Personalstärke im Kontrollbereich zu niedrig gewählt. 

Absatz 4: Der Begriff „Kontaminationsprüfstelle“ ist in der Praxis unüblich, so dass der Regeltext redaktionell umfor-
muliert wurde. Es ist eine Kontaminationskontrolle mit entsprechender Dekontaminationsmöglichkeit vorzusehen. 

Abschnitt 3.3: 

Absatz 1: Es wurde der dritte Satz mit Angaben einer ODL von 5 µSv/h für den Erste-Hilfe-Raum gestrichen, diese 
Anforderung ist in 3.1.3.4 (2) b) (jetzt 3 µSv/h) enthalten. 

Absatz 2 Hinweis: Aufzählung 4 wurde gestrichen, da Anforderungen an die Erreichbarkeit des Erste-Hilfe-Raumes 
bereits ausreichend in diesem Abschnitt geregelt sind und der Verweis auf KTA 2101 ins Leere führte.  

Abschnitt 3.4 wurde redaktionell überarbeitet und ergänzt. 

In 3.4 d) wurde der in der Praxis nicht mehr benutze Begriff „Präparat“ ersetzt durch „Prüf- und Kalibrierstrahler“. 

 

Zu Abschnitt 4 

Abschnitt 4.1.1: Es wurden sprachliche Präzisierungen vorgenommen.  

Absatz 1: die Ausnahme von Armaturen und Rohrleitungen wurde gestrichen, da diese mit dem zweiten Satz ausrei-
chend erfasst werden.  

Absatz 2: Die bisherige Empfehlung (sollte) wurde in eine bedingte Forderung (soll) geändert. Ausnahmen können 
bei vorhandenen baulichen Gegebenheiten nicht ausgeschlossen werden. 

Abschnitt 4.1.2: Es wurden sprachliche Präzisierungen vorgenommen. 

Absatz 6 (vorher 5): Die Forderung nach der Restentleerbarkeit von Komponenten, die Flüssigkeiten führen, wurde 
redaktionell so umformuliert, indem nun konkret beschrieben wird, wie diese Forderung in der Praxis umzusetzen ist. 
Zur Erfüllung der Forderung sollen geeignete Anschlüsse zum Spülen vorhanden sein.   

Absatz 7 (neu): Zur Vermeidung von Innenkontaminationen und Reduzierung von Ablagerungen an Innenoberflächen 
wurden in einem neuen Absatz 7 festgelegt, dass bei aktivitätsführenden Komponenten bereits bei der Auslegung auf 
geringe Oberflächenrauhigkeit und Vermeidung von Schweißnahtüberständen oder Kantenversätzen zu achten ist. 

Absatz 9 (vorher 8): Der Hinweis wurde gestrichen, da der Bezug zu KTA 3604 hier nicht gegeben ist. 

Abschnitt 4.1.3: 

Der bisher nur als Hinweis formulierte Regeltext in diesem Abschnitt wurde um Anforderungen an Konstruktionsmate-
rialien zur Vermeidung von Aktivierungsprodukten ergänzt. Der Hinweis enthält darüber hinaus weitere Beispiele aus 
der Praxis, die Beiträge zur Bildung radioaktiver Korrosionsprodukte liefern und verweist auf mögliche Auswirkungen 
der Fahrweise der Anlage und der Wasserchemie. In einer neuen Tabelle 4-1 werden entsprechend des Stands von 
W&T Begrenzungen des Kobaltgehaltes für verschiedene Komponenten des Primärkreises vorgeschlagen, da ko-
balthaltige Stähle durch Kobalt-Eintrag in das Kühlmittel einen wesentlichen Beitrag zur Strahlenexposition leisten 
können. Hier ist die Berücksichtigung bereits bei der Auslegung von besonderer Bedeutung, da spätere Maßnahmen 
deutlich schwieriger sind. 

Der letzte Satz in Abschnitt 4.1.3 wurde gestrichen, da er sich noch auf die fehlende Praxis bei der damaligen Regel-
erstellung bezieht. Der Hinweis soll entsprechend dem heutigen Stand der Technik als Anforderung umformuliert 
werden.  

Abschnitt 4.1.4: 

Die Absätze 1 und 2 wurden um in Anlehnung an die Praxis durchzuführende Arbeiten bzw. Prüfungen ergänzt. 

Abschnitt 4.2: sprachliche Präzisierung 

Abschnitt 4.3:  

Der Begriff „Herausschleudern“ wurde geändert in „Auswurf“ der Steuerstäbe (analog BMU-Regelwerk) 
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Abschnitt 4.7  

Absatz 2: Die Anforderung nach strömungsgünstiger Ausführung aktivitätsführender Rohrleitungen wurde um Bei-
spiele ergänzt. 

Absatz 4: Entsprechend dem Stand der Technik wurde ergänzt, dass die verwendeten Schläuche auch verschließbar 
sein sollen und mobile Konditionierungseinrichtungen jetzt auch von der festen Verlegung von Leitungen zur Restent-
leerung ausgenommen sind. 

 

Zu Abschnitt 5 

Abschnitt 5 wurde entsprechend dem Stand der Technik neu als Anforderung für die Auslegung formuliert, die bisher zitierten 
KTA-Regeln KTA 1502 und KTA 3601 waren bei der damaligen Regelerstellung nur in Vorbereitung und Festlegungen deshalb 
nur als Hinweise aufgeführt.  

 

Zu Abschnitt 6 

Absatz 1 wurde gestrichen, da festinstallierte Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb des Sperrbereichs nicht vorgesehen 
werden sollen. Eine Kommunikation nach außen soll vermieden werden bzw. es sollen Sprechfunkgeräte genutzt werden.   

Absatz 2 wurde um Nennung expliziter Abschlussstellen ergänzt. 

 

Zu Abschnitt 7:  

Keine Änderungen 

 

Zu Abschnitt 8: 

In 8 b) wurden entsprechend dem Stand der Technik 3D-Raum- und Systemdarstellungen als mögliche Unterlage für die techni-
sche Dokumentation ergänzt.  

 

Zu Abschnitt 9 

Abschnitt 9.2.4 (2a, zweiter Satz):  

Der Satz wurde gestrichen. Es ist nicht mehr Stand der Technik, Systeme zur Wasserstoffüberwachung, die außer-
halb des Sicherheitsbehälters angeordnet sind, erst nach Störfalleintritt in die entsprechende Räume zu transportie-
ren, somit können auch die Anforderungen an die Zugangswege entfallen. 

Abschnitt 9.2.7 (2) a):  

Die zeitliche Vorgabe der frühesten Probeentnahme wird auf drei Stunden nach Eintritt des Störfalls verkürzt. Derarti-
ge Probeentnahmeeinrichtungen sind bewährt und Stand der Technik. 

Abschnitt 9.2.8:  

Ein Hinweis auf KTA 1503.2 und KTA 3502 wurde aufgenommen. 

 

Zu Anhang A 

Der Anhang „Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen wird“ wurde entsprechend den übrigen Änderungen und den 
geänderten Verweisen in der Regel angepasst und aktualisiert. Verweise, bei denen eine aktuellere Fassung als in der alten 
Regel verwiesen existiert, wurden überprüft und angepasst. Zurückgezogene Normen wurden ggfs. durch die ihre Nachfolgedo-
kumente ersetzt. 
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